
 
 

 

Friedrich Reiffert 
Steuerberater 

Harald Nüllmann 
Diplom–Finanzwirt 
Steuerberater 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Mandanten, 

selbst unter den traditionell recht umfangreichen Jahressteuerge-
setzen zählt das Jahressteuergesetz 2013, das jetzt nach langer 
Rangelei zwischen Regierung und Opposition mit neuem Namen 
verabschiedet wurde, zu den Schwergewichten. Trotzdem enthält 
das Gesetz kaum Änderungen mit „Breitenwirkung“, denn die mei-
sten Änderungen betreffen nur sehr spezielle Fallkonstellationen 
oder dienen schlicht dazu, Steuersparmodelle zu verhindern. Ein-
zig die Änderungen im Umsatzsteuerrecht betreffen zumindest alle 
Unternehmen, denn durch die Umsetzung der EU-Rechnung-
stellungsrichtlinie sind bei bestimmten Rechnungen und allgemein 
bei Gutschriften neue Pflichtangaben zu beachten. 

Die ebenfalls alle Unternehmen betreffende und entlastende Ver-
kürzung der Aufbewahrungsfristen ist dagegen nicht mehr in dem 
Gesetz enthalten und wird wohl wegen des Widerstands der Oppo-
sition zumindest vor der Bundestagswahl auch nicht mehr umge-
setzt werden. Die einzige echte Entlastung mit potenzieller Brei-
tenwirkung ist die Sonderregelung für die Privatnutzung von Elek-
tro-Dienstwagen, aber noch sind Elektrofahrzeuge unter den 
Dienstwagen die Ausnahme statt die Regel. Das soll sich unter an-
derem durch diese Gesetzesänderung ändern. Hier ist ein Über-
blick über die nach Zielgruppen geordneten Beiträge zu den zahl-
reichen Gesetzesänderungen: 
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10/201310/2013  

 Aug Sep Okt 

Umsatzsteuer mtl. 12. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 12. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Getränkesteuer 12. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 12. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

15. * 13. 14. 

Gewerbesteuer 15. * - - 

Grundsteuer 15. * - - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

19. - - 

SV-Beitragsnachweis 26. 24. 25. ** 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 26. 29. ** 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-
den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

** Vorverlegung um je einen Tag, wenn der 31. Okto-
ber im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

AAUF DEN UF DEN PPUNKTUNKT  

»Wenn man zehntausend Vor-

schriften erlässt, vernichtet man 

jede Achtung für das Gesetz.« 

Winston Churchil 

»Natürlich achte ich das Recht. 

Aber auch mit dem Recht darf 

man nicht so pingelig sein.« 

Konrad Adenauer 
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Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 
bringt viele Änderungen im Steuerrecht 
Nach mehreren Anläufen ist das Jahressteuergesetz 2013 mit 
zahlreichen Änderungen im Steuerrecht jetzt als Amtshilfe-
richtlinie-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten. 

Wenn je die Floskel von der „schweren Geburt“ auf ein Gesetz zu-
getroffen hat, dann ohne Zweifel auf das Jahressteuergesetz 2013, 
das nun unter neuem Namen als Amtshilferichtlinie-Umsetzungs-
gesetz das Licht der Welt erblickt hat. Genau genommen ist das 
nicht ganz korrekt, denn eine Reihe von Regelungen ist erst später 
in das Gesetz aufgenommen worden, und andere Änderungen - wie 
beispielsweise die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen – sind nun 
doch nicht mehr im Gesetz enthalten. 

Nachdem Bundestag und Bundesrat das Gesetz noch kurz vor der 
parlamentarischen Sommerpause verabschiedet haben, ist es in-
zwischen auch in Kraft getreten. Vor allem bei der Einkommen-
steuer gibt es viele Änderungen, die rückwirkend für das gesamte 
Jahr 2013 gelten. Hier ist ein Überblick über die wichtigen Ände-
rungen, wobei den Änderungen im Umsatzsteuerrecht und den Än-
derungen, die vor allem Privatleute, Familien und Arbeitnehmer 
betreffen, separate Beiträge gewidmet sind. 

• Elektro-Dienstwagen: Der höhere Preis von Elektroautos liegt 
vor allem an den teuren Batterien. Die sollen deshalb vom Li-
stenpreis des Elektroautos abgezogen werden und erhöhen da-
mit weder bei der 1 %-Regelung noch bei der Führung eines 
Fahrtenbuchs den zu ver-
steuernden Betrag. Gelten 
soll der Steuervorteil für 
alle Elektroautos im Sinne 
des Kfz-Steuergesetzes, die 
bereits im Betriebsvermö-
gen sind oder bis zum 31. 
Dezember 2022 angeschafft 
werden. 

• Pauschalsteuer auf Datenverarbeitungsgeräte: Für den geld-
werten Vorteil aus der kostenlosen oder verbilligten Übereig-
nung von PCs an Arbeitnehmer gilt eine pauschale Lohnsteuer 
von 25 %. Ab diesem Jahr gilt diese Regelung für alle Datenver-
arbeitungsgeräte, also auch für Smartphones, Tablets etc.  

• Lohnsteuer-Nachschau: Die Finanzämter haben ab sofort auch 
außerhalb von Kontrollen der Zollbehörden das Recht, eine 
Lohnsteuer-Nachschau durchzuführen. Im Gegensatz zur 
Lohnsteuer-Außenprüfung, die es auch weiterhin geben wird, 
kann die Lohnsteuer-Nachschau ohne vorherige Ankündigung er-
folgen. Arbeitgeber müssen aber vorerst nicht eine neue Welle 
von Kontrollen fürchten, denn in erster Linie soll die Änderung 
eine sichere Rechtsgrundlage für die Beteiligung von Lohnsteu-
er-Außenprüfern an den Einsätzen der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit der Zollverwaltung schaffen. 

• Fremdvergleichsgrundsatz: Im Außensteuergesetz wird der 
Fremdvergleichsgrundsatz nach dem OECD-Musterabkommen für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2012 beginnen, 
auf internationale Betriebsstättenfälle ausgeweitet. Außerdem 
werden ab 2013 auch grenzüberschreitende Geschäftsbeziehun-
gen von Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften 
von der Vorschrift erfasst. 

KKURZ NOTIEURZ NOTIERTRT  

Änderungen für Privatleute 
und Familien 

Die meisten Änderungen im Steuerrecht 
durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungs-
gesetz betreffen Unternehmen, Arbeitge-
ber und Institutionen sowie das Steuer-
recht ganz allgemein, aber es gibt auch 
einige wichtige Änderungen für Privatleu-
te und Familien. Dazu gehören vor allem 
die folgenden Änderungen. 

• Prozesskosten: Nachdem die Finanz-
gerichte Prozesskosten aus Zivil-, Ver-
waltungsgerichts- und anderen Verfah-
ren als außergewöhnliche Belastung 
zum Steuerabzug zugelassen haben, 
wird nun ein gesetzliches Abzugsverbot 
festgeschrieben. Ausgenommen davon 
sind lediglich Aufwendungen, ohne die 
der Steuerzahler Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren. Die 
Änderung gilt ab 2013, sodass Sie sich 
zumindest für Prozesskosten in den 
Vorjahren noch auf die steuerzahler-
freundliche Rechtsprechungsänderung 
berufen können. 

• Pflege-Pauschbetrag: Bisher gab es 
den Pflege-Pauschbetrag in Höhe von 
924 Euro nur bei der häuslichen Pflege 
im Inland. Ab 2013 wird der Anwen-
dungsbereich des Pflege-Pauschbetra-
ges auf die persönlich durchgeführte 
häusliche Pflege im gesamten EU- und 
EWR-Ausland ausgeweitet. Damit soll 
die persönliche Pflege zukünftig unab-
hängig vom Ort der Pflege steuerlich 
honoriert werden. Voraussetzung ist 
jedoch auch für die Pflege im Ausland, 
dass die Hilflosigkeit der pflegebedürf-
tigen Person nachgewiesen wird. 

• Unterhalt: Unterhaltszahlungen an un-
terhaltsberechtigte Personen ohne ei-
genes Vermögen sind innerhalb gewis-
ser Grenzen als außergewöhnliche Be-
lastung abziehbar. In allen noch nicht 
bestandskräftigen Fällen wird klarge-
stellt, dass auch hier die im Sozial-
recht geltende Verschonungsregelung 
anzuwenden ist, nach der ein ange-
messenes Hausgrundstück bei der 
Vermögensprüfung des Unterhaltsemp-
fängers unberücksichtigt bleibt. 

• Steuerfreie Zuschüsse: Vom Sonder-
ausgabenabzug für Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung sind steu-
erfreie Zuschüsse und Beitragserstat-
tungen abzuziehen. Ab 2016 müssen 
Behörden und andere öffentliche Stel-
len, die solche Zuschüsse und Erstat-
tungen gewähren, dies elektronisch an 
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• Investitionsabzugsbetrag: Wenn die geplante Investition, für 
die ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde, 
doch nicht erfolgt, war bisher nicht klar, nach welcher Vor-
schrift sich die Zinsberechnung für die nachträglich fällige Steu-
er richtet. Ab 2013 ist nun explizit geregelt, dass die Aufgabe 
der Investitionsabsicht kein rückwirkendes Ereignis ist. Damit 
beginnt die Verzinsung bereits 15 Monate nach Ablauf des ur-
sprünglichen Abzugsjahres und nicht erst 15 Monate nach Ende 
des Jahres, in dem der Investitionsplan aufgegeben wurde. 

• Hybride Finanzierungen: Hybride Finanzierungen, die in einem 
Staat als Fremdkapital und in einem anderen Staat als Eigenka-
pital gelten, werden gerne zur Generierung von unbesteuerten 
weißen Einkünften genutzt. Um dies zu vermeiden, werden Zah-
lungen, die nach deutscher Einordnung als Dividenden gelten, 
ab 2014 nur noch dann freigestellt, wenn sie im Quellenstaat 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar sind. 

• „Goldfinger“-Modell: Das „Goldfinger“-Steuergestaltungsmo-
dell ist zukünftig nicht mehr möglich. Dabei wird der negative 
Progressionsvorbehalt für Verluste im Ausland durch die Grün-
dung einer Edelmetallhandelsgesellschaft ausgenutzt, die Gold 

ankauft und später wieder 
steuerfrei verkauft. Be-
troffen sind alle Wirt-
schaftsgüter des Umlauf-
vermögens, die nach dem 
28. Februar 2013 ange-
schafft, hergestellt oder in 
das Betriebsvermögen ein-
gelegt werden. 

• Ausländische Gesellschafter: Bei Personengesellschaften mit 
ausländischen Gesellschaftern wird die Zuordnung von Sonder-
vergütungen an diesen Gesellschafter zum Unternehmensgewinn 
geregelt. Damit soll trotz eines anderslautenden Urteils des 
Bundesfinanzhofs die Erhebung der Einkommensteuer und der 
Gewerbesteuer auf diese Sondervergütungen in allen noch nicht 
bestandskräftigen Fällen weiterhin möglich bleiben. 

• Veräußerungsgewinne nach Wegzug: Eine Änderung ermöglicht 
die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Unternehmens-
beteiligungen, wenn der Gesellschafter ins Ausland verzogen ist 
und beim Wegzug auf die Besteuerung verzichtet wurde. Das ist 
eine Reaktion auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs, das der bis-
her einvernehmlichen Rechtsauffassung widersprach. Die Ände-
rung gilt für Veräußerungen und Entnahmen ab dem 30. Juni 
2013 sowie für laufende Einkünfte in allen noch nicht bestands-
kräftigen Fällen. 

• Hybride Gesellschaften: Wird der Gläubiger von grenzüber-
schreitenden Kapitalerträgen wegen seiner hybriden Gesell-
schaftsform im Quellenstaat und Ansässigkeitsstaat steuerlich 
unterschiedlich beurteilt, steht der Erstattungsanspruch für den 
Steuerabzug aus Zahlungen ab dem 30. Juni 2013 nur der Person 
zu, der die Erträge im Ansässigkeitsstaat zugerechnet werden. 

• Wertpapierleihe: Für nach dem 31. Dezember 2013 überlassene 
Anteile gelten die steuerlichen Grundsätze der Wertpapierleihe 
auch für Personengesellschaften als Verleiher. Außerdem gilt in 
allen noch offenen Fällen, dass zu den Einnahmen aus der 
Wertpapierleihe auch die Entgelte gehören, die der Entleiher 
für die Weiterverleihung der Wertpapiere erhält. 

die Finanzverwaltung melden. 

• Basiskrankenversicherung: Ab 2013 
sind auch die Beiträge für eine Basis-
krankenversicherung an ein Versiche-
rungsunternehmen außerhalb der EU 
als Sonderausgabe abzugsfähig. 

• Eingetragene Lebenspartner: Die vom 
Bundesverfassungsgericht schon vor 
längerem geforderte Gleichstellung 
eingetragener Lebenspartner mit Ehe-
gatten bei der Grunderwerbsteuer ist 
jetzt umgesetzt. Damit sind Immobili-
enübertragungen zwischen eingetrage-
nen Lebenspartnern in allen noch nicht 
bestandskräftigen Fällen rückwirkend 
von der Grunderwerbsteuer befreit. 
Auch bei der Vermögensbildung gibt es 
eine Gleichstellung durch die Möglich-
keit zur Anlage von vermögenswirksa-
men Leistungen zugunsten des nicht 
dauernd getrennt lebenden Lebens-
partners. 

 

Änderungen für Arbeitnehmer 

Neben der Änderung bei der Privatnut-
zung eines Elektro-Dienstwagens gibt es 
im Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 
noch ein paar weitere Änderungen, die 
Arbeitnehmer betreffen. 

• Lohnsteuerfreibetrag: Beantragt ein 
Arbeitnehmer einen Lohnsteuerfreibe-
trag, soll der voraussichtlich ab 2015 
auf Antrag des Arbeitnehmers gleich 
für zwei Kalenderjahre gelten. Der Ar-
beitnehmer bleibt aber verpflichtet, 
bei Veränderungen zu seinen Ungun-
sten die Höhe des Freibetrags ändern 
zu lassen. Natürlich kann auch eine 
Änderung zu Gunsten des Arbeitneh-
mers während des Zwei-Jahres-Zeit-
raums berücksichtigt werden. 

• Ausländische Arbeitseinkünfte: Durch 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
anderen Staaten wird geregelt, wel-
cher Staat das Recht hat, ausländische 
Arbeitseinkünfte zu besteuern. Wenn 
der andere Staat nach dem Abkommen 
zwar das Recht zur Besteuerung hat, 
die Einkünfte dort aber als steuerfrei 
gelten, soll eigentlich eine Besteue-
rung in Deutschland erfolgen. Nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs konn-
te aber diese Regelung nicht mehr an-
gewendet werden. Jetzt kommt eine 
Änderung in allen noch nicht bestands-
kräftigen Fällen, die weiter sicherstel-
len soll, dass es bei grenzüberschrei-
tenden Tätigkeiten nicht zu unver-
steuerten Einkünften kommt. 

• Wehrsold und Bufdi-Vergütung: Statt 
der ursprünglich geplanten weitgehen-
den Streichung der Steuerfreiheit die-
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• Verlustverrechnungsbeschränkung: Während bei der Über-
nahme einer Verlustgesellschaft die Verlustvorträge untergehen, 
konnte eine Verlustgesellschaft, die eine Gewinngesellschaft 
übernimmt, bisher ihre Verluste mit den Gewinnen der über-
nommenen Gesellschaft verrechnen. Um die daraus in letzter 
Zeit genutzten Gestaltungsmodelle zu verhindern, kann die 
übernehmende Verlustgesellschaft künftig ihre Verluste inner-
halb des maximal achtmonatigen Rückwirkungszeitraums einer 
Umwandlung nicht mehr mit den Gewinnen der übernommenen 
Gesellschaft verrechnen. Betroffen sind alle Umwandlungen und 
Einbringungen nach dem 6. Juni 2013. 

• Solaranlagenbetreiber: Für Windkraftanlagenbetreiber gilt 
statt der Arbeitslöhne ein anderer Maßstab für die Zerlegung 
der Gewerbesteuer. Diese Regelung wird ab 2014 auch auf die 
Betreiber von Solaranlagen ausgeweitet, wobei bis 2023 nur 
Neuanlagen von der Änderung betroffen sind. 

• RETT-Blocker: Die Umgehung der Grunderwerbsteuer durch so-
genannte RETT-Blocker wird durch einen neuen Steuertatbe-
stand verhindert. Für Käufe nach dem 6. Juni 2013 fällt daher 
die Steuer auch bei einer wirtschaftlichen Beteiligung von min-
destens 95 % an einer grundstückshaltenden Gesellschaft an. 

• Umstrukturierungen: Mit dem Ziel, Umstrukturierungen in ei-
nem Konzern zu erleichtern, fällt neben Umwandlungsvorgän-
gen nun auch für Einbringungen sowie andere Erwerbsvorgänge 
auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage nach dem 6. Juni 2013 
keine Grunderwerbsteuer mehr an. 

• Auskunfts- und Vorlageverlangen: Als Reaktion auf ein Urteil 
des Bundesfinanzhofs sind Vorlageverlangen jetzt mit dem Aus-
kunftsverlangen gleichgestellt. Der Bundesfinanzhof hatte näm-
lich entschieden, dass eine Finanzbehörde erst dann Unterlagen 
anfordern kann, wenn die zuvor verlangte Auskunft nicht oder 
nicht ausreichend erteilt wurde. Zukünftig können die Finanz-
behörden direkt die Vorlage von Unterlagen verlangen, ohne 
vorher ein Auskunftsersuchen abwarten zu müssen.  

 

Umsatzsteuerliche Änderungen durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 
Allein im Umsatzsteuerrecht gibt es zahlreiche Änderungen 
durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz, die fast alle 
Unternehmen in der einen oder anderen Weise betreffen. 

Im Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz sind viele Änderungen 
des Umsatzsteuergesetzes enthalten, die vor allem auf die Anpas-
sung an geändertes EU-Recht zurückgehen. Auch wenn die Ände-
rungen in erster Linie bestimmte Branchen sowie allgemein grenz-
überschreitende Umsätze betreffen, sind von den Änderungen po-
tenziell alle Unternehmen betroffen, die steuerpflichtige Umsätze 
ausführen. Das liegt an der Umsetzung der EU-Rechnungsstellungs-
richtlinie, die neue Pflichtangaben für Rechnungen vorsieht. 

• Rechnungsangaben: Die EU-Rechnungsstellungsrichtlinie erwei-
tert den Katalog der Angaben, die in einer Rechnung erforder-
lich sind. Das betrifft insbesondere die Notwendigkeit, eine 
Gutschrift explizit mit der Angabe „Gutschrift“ zu versehen so-
wie bei einer Umkehr der Steuerschuldnerschaft die Angabe 
„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ in die Rech-
nung aufzunehmen. Auch für Reiseleistungen und Umsätze, die 

ser Leistungen gibt es nun kleinere 
Änderungen beim Freiwilligendienst, 
die erstmals für 2013 gelten. Für 
Wehrdienstleistende gilt außerdem 
weiterhin die alte Regelung, wenn sie 
ihren Dienst vor 2014 begonnen haben. 

 

Ende für Cash-GmbH und Um-
gehung der Lohnsummengarantie 

Mit zwei Änderungen im Erbschaftsteuer-
gesetz werden durch das Amtshilferichtli-
nie-Umsetzungsgesetz beliebte Schlupflö-
cher bei der Erbschaft- und Schenkungs-
teuer geschlossen. 

• „Cash-GmbH“: Bisher war es recht 
problemlos möglich, Bargeld in belie-
biger Höhe praktisch steuerfrei zu ver-
schenken. Möglich ist diese als „Cash-
GmbH“ bekannt gewordene Gestal-
tung, weil Bargeld bis jetzt nicht als 
Verwaltungsvermögen galt und damit 
auch unter die Steuerbefreiung für Be-
triebsvermögen fiel. Nun gelten Bar-
geld und andere Finanzmittel nur noch 
in betriebsnotwendiger Höhe oder un-
ter bestimmten Voraussetzungen als 
Verwaltungsvermögen. Diese Regelung 
gilt für alle Schenkungen und Erbschaf-
ten nach dem 6. Juni 2013. 

• Lohnsummengarantie: Eine weitere 
Änderung bei der Erbschaftsteuer 
schränkt Gestaltungen zur Umgehung 
der Lohnsummengarantie ein. Danach 
sind die Arbeitnehmer und Lohnsum-
men nachgeordneter Gesellschaften 
entsprechend der jeweiligen Beteili-
gungsquote an diesen Gesellschaften 
zu berücksichtigen. Auch diese Rege-
lung gilt für alle Schenkungen und Erb-
schaften nach dem 6. Juni 2013. 

 

Änderungen für Kapitalanleger 

Von den Änderungen durch das Amtshilfe-
richtlinie-Umsetzungsgesetz ist der Groß-
teil der Kapitalanleger nur am Rande be-
troffen. Für die Abgeltung- und Kapitaler-
tragsteuer gibt es folgende Änderungen: 

• Abgeltungsteuer: Um automatisch 
auch die auf die Abgeltungsteuer fälli-
ge Kirchensteuer einbehalten zu kön-
nen, müssen Banken und Lebensversi-
cherungen jährlich beim Bundeszen-
tralamt für Steuern (BZSt) die Kirchen-
steuermerkmale ihrer Kunden abfra-
gen. Sparer können die Weitergabe der 
Daten beim BZSt sperren lassen, müs-
sen dann aber selbst eine Steuererklä-
rung abgeben. Grundsätzlich ist diese 
Regelung bereits Gesetz, wird jetzt 
aber noch etwas erweitert. Außerdem 
wird der Start der Datenübermittlung 
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der Differenzbesteuerung unterliegen, sind zusätzliche Angaben 
jetzt Pflicht. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und Lei-
stungen muss die Rechnung mit Angabe der UStIdNr beider Ver-
tragsparteien nun spätestens bis zum 15. des Folgemonats der 
Umsatzausführung erstellt werden. Alle diese Änderungen sind 
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft getreten 
und damit seit dem 30. Juni 2013 zwingend vorgeschrieben. 

• Rechnungsstellung: Das maßgebliche Recht für die Ausstellung 
einer Rechnung richtet sich ab dem 30. Juni 2013 nach den Vor-
schriften des EU-Mitgliedstaates, in dem der Umsatz ausgeführt 
wird. Hat der Unternehmer keinen Sitz und keine feste Nieder-
lassung, gilt das Recht Staates, in dem der Unternehmer Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

• Kunstgegenstände: Mit verschiedenen Änderungen wird die im 
Umsatzsteuergesetz enthaltene Steuerermäßigung für Kunstge-
genstände und Sammlungsstücke auf das unionsrechtlich zuläs-
sige Maß beschränkt. Die Änderungen schließen insbesondere 

die Lieferungen von Samm-
lungsstücken sowie die 
Vermietung von Samm-
lungsstücken und Kunstge-
genständen von der An-
wendung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes aus. 
Diese Umsätze unterliegen 
ab dem 1. Januar 2014 
dem Regelsteuersatz. 

• Leistungsort: Bei Leistungen an juristische Personen, die so-
wohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig sind 
und Leistungen an ausschließlich nicht unternehmerisch tätige 
juristische Personen, denen eine UStIdNr erteilt worden ist, 
richtet sich der umsatzsteuerliche Leistungsort ab dem 30. Juni 
2013 insgesamt nach ihrem Sitz, soweit keine andere Ortsrege-
lung vorgeht. Etwas anderes gilt nur, wenn der Bezug aus-
schließlich für den privaten Bedarf des Personals oder eines Ge-
sellschafters erfolgt, denn dann bestimmt sich der Leistungsort 
nach dem Sitz des leistenden Unternehmers. 

• Vermietung von Beförderungsmitteln: Noch eine Änderung 
beim Leistungsort betrifft die langfristige Vermietung von Be-
förderungsmitteln an Nichtunternehmer. Leistungsort ist hier in 
der Regel der Ort, an dem der Leistungsempfänger seinen 
Wohnsitz oder Sitz hat. Eine Ausnahme gilt bei der Vermietung 
von Sportbooten, für die die Leistung an dem Ort als ausgeführt 
gilt, an dem das Boot tatsächlich zur Verfügung gestellt wird, 
sofern der Vermieter dort auch eine Betriebsstätte hat. Wie 
viele andere Änderungen im Umsatzsteuerrecht ist diese Ände-
rung auch am 30. Juni 2013 in Kraft getreten. 

• Umsatzsteuerbefreiung: Verschiedene Befreiungen von der 
Umsatzsteuer sind erweitert oder angepasst worden. Zu den 
steuerfreien Heilbehandlungen zählen jetzt auch infektionshy-
gienische Leistungen und Leistungen durch Einrichtungen, mit 
denen Versorgungsverträge zur hausarztzentrierten und beson-
deren ambulanten ärztlichen Versorgung bestehen. Bei steuer-
freien Betreuungs- und Pflegeleistungen wird die Sozialgrenze 
von 40 % auf 25 % reduziert, und Einrichtungen, denen die 
rechtliche Betreuung durch Betreuungsbeschluss übertragen 
wurde, sind ebenfalls steuerbefreit. Ebenfalls steuerfrei sind 
die Leistungen von Einrichtungen, die als Vormünder oder als 

um ein Jahr auf 2015 verschoben. 

• Kapitalertragsteuer: Bei der Kapital-
ertragsteuer gibt es verschiedene klei-
nere Änderungen. Beispielsweise wer-
den ab 2013 auch Erträge aus Genuss-
rechten und Erträge aus Beteiligungen, 
die Kapitalgesellschaften ihren Arbeit-
nehmern gewährt haben, vom Steuer-
abzug ausgenommen. 

• Gesamthandsgemeinschaft: Für Kapi-
talerträge, die nach dem 31. Dezem-
ber 2012 zufließen, kann eine Ge-
samthandsgemeinschaft künftig die Er-
stattung der Kapitalertragsteuer bei 
den Feststellungsfinanzämtern bean-
tragen. 

• Erweitert beschränkte Steuerpflicht: 
Beim Wohnsitzwechsel ins niedrigbe-
steuernde Ausland greift die erweitert 
beschränkte Steuerpflicht. In diesem 
Fall war bisher die Anwendung der Ab-
geltungsteuer auf Kapitalerträge aus-
geschlossen und es galt stattdessen 
der persönliche Steuersatz. Nun ist die 
Abgeltungsteuer auch bei einer erwei-
tert beschränkten Steuerpflicht an-
wendbar, und zwar auf Antrag auch 
rückwirkend bis ins Jahr 2009. 

 

Weitere Änderungen 
im Steuerrecht 

Einige Änderungen durch das Amtshilfe-
richtlinie-Umsetzungsgesetz betreffen die 
Steuerzahler nur am Rande oder haben 
vorerst keine große Auswirkung auf die 
fälligen Steuern oder die Steuerplanung. 
Dazu gehören die folgenden Regelungen. 

• ELStAM: Dieser Punkt betrifft die Ge-
setzesänderungen für die gleitende 
ELStAM-Einführung in diesem Jahr. 

• EU-Amtshilferichtlinie: Mit dem EU-
Amtshilfegesetz (EUAHiG) wird die EU-
Amtshilferichtlinie in deutsches Recht 
umgesetzt. Sie soll die Zusammenar-
beit der Finanz- und Verwaltungsbe-
hörden bei der Besteuerung grenzüber-
schreitender Aktivitäten stärken, unter 
anderem mit dem Ziel, die Steuern bei 
grenzüberschreitenden Steuersachver-
halten ordnungsgemäß festsetzen zu 
können. Dazu sollen zentrale Verbin-
dungsbüros in allen EU-Mitgliedstaaten 
eingerichtet werden. Außerdem ver-
pflichtet die Richtlinie die EU-Staaten, 
sich auf Ersuchen gegenseitig alle für 
ein Besteuerungs- oder Steuerstrafver-
fahren erforderlichen Informationen zu 
erteilen. Die Übermittlung von Infor-
mationen kann ein Staat nicht mehr 
deshalb ablehnen, weil er selbst kein 
eigenes Interesse an der Übermittlung 
hat oder die Information sich in privi-
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Ergänzungspfleger bestellt worden sind. Bei den steuerfreien 
Umsätzen der Blinden zählt künftig neben dem Ehegatten auch 
der eingetragene Lebenspartner nicht mehr als Arbeitnehmer. 
Schließlich sind nun auch Umsätze von Bühnenregisseuren und 
Bühnenchoreographen für kulturelle Einrichtungen von Gebiets-
körperschaften steuerfrei. Eine kleine Einschränkung gibt es 
dagegen bei den Vorumsätzen in der Luftfahrt. Alle diese Ände-
rungen treten zum 1. Juli 2013 in Kraft. 

• Ausländischer Unternehmer: Die Definition eines ausländi-
schen Unternehmers wird so geändert, dass sie auch Unterneh-
mer umfasst, die zwar ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland haben, aber deren Unternehmenssitz, 
Ort der Geschäftsleitung oder Betriebsstätte sich im Ausland 
befindet. Analog gelten Unternehmer mit Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der EU als Drittlandsunternehmer, wenn sich Unter-
nehmenssitz, Ort der Geschäftsleitung oder Betriebsstätte au-
ßerhalb der EU befinden. Umgekehrt gilt ein Unternehmer mit 
Betriebsstätte im Inland für einen Umsatz als ausländischer Un-
ternehmer, wenn die inländische Betriebsstätte an diesem Um-
satz nicht beteiligt ist. Die Regelung gilt ab dem 30. Juni 2013. 

• Vorsteuerabzug: Für einen fiktiven innergemeinschaftlichen 
Erwerb, bei dem lediglich eine deutsche UStIdNr verwendet 
wird, ist kein Vorsteuerabzug mehr möglich. Der Gegenstand, 
für den der Vorsteuerabzug geltend gemacht wird, muss sich al-
so am Ende der Beförderung oder Versendung in Deutschland 
befinden. Das gilt für Umsätze ab dem 30. Juni 2013. 

• Einfuhrumsatzsteuer: Künftig kann die Einfuhrumsatzsteuer 
bereits mit ihrer Entstehung als Vorsteuer abgezogen werden. 
Bisher war nur die bereits bezahlte Einfuhrumsatzsteuer ab-
ziehbar. Auf den Zeitpunkt der Zahlung kommt es jetzt also 
nicht mehr an. Diese Änderung gilt ab dem 30. Juni 2013. 

• Reverse-Charge-Verfahren: Unter die Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers fällt künftig auch die Lieferung von 
Erdgas und Elektrizität durch Wiederverkäufer. Solaranlagen-
betreiber sind davon jedoch in der Regel nicht betroffen. Dage-
gen schuldet zukünftig wieder grundsätzlich der leistende Un-
ternehmer die Umsatzsteuer für die Personenbeförderung mit 
Kraftfahrzeugen. Die Ausnahmeregelung für Taxen wird also auf 
jede landgebundene Personenbeförderung ausgeweitet. Wäh-
rend für die erste Änderung das Inkrafttreten aufgrund fehlen-
der EU-Genehmigungen noch nicht feststeht, gilt die Änderung 
bei der Personenbeförderung ab dem 1. Oktober 2013.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

            Friedrich Reiffert     Harald Nüllmann 

 

    

legierter Hand (Bank, Treuhänder etc.) 
befindet. 

• Mutter-Tochter-Richtlinie: In vielen 
Steuergesetzen erfolgen redaktionelle 
Anpassungen an die Neufassung der 
Mutter-Tochter-Richtlinie und den Ver-
trag von Lissabon. 

• Minijob-Pauschsteuer: Für die ein-
heitliche Pauschsteuer auf Minijobs 
von 2 % gelten bisher die Regelungen 
der Abgabenordnung. Der Bundesrech-
nungshof hatte vorgeschlagen, für das 
Erhebungsverfahren die sozialrechtli-
chen Vorschriften anzuwenden, weil 
die Minijob-Zentrale sonst aufwendig 
steuerrechtliche und sozialrechtliche 
Verfahrensvorschriften nebeneinander 
anwenden muss. Dieser Vorschlag wird 
nun umgesetzt, sodass ab diesem Jahr 
auch für die Pauschsteuer die sozial-
rechtlichen Regelungen bei der Erhe-
bung von Säumniszuschlägen, Mahnge-
bühren sowie für das Mahnverfahren 
anzuwenden sind. 

• Festsetzungsfristen: In den Fällen, in 
denen der Steuerzahlungspflichtige 
nicht mit dem Steuerschuldner über-
einstimmt, gilt nun ein Gleichlauf der 
Festsetzungsfristen. Damit bleibt bei-
spielsweise der Erlass eines Haftungs-
bescheides bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist beim Steuerzahlungspflichti-
gen möglich. 

• Streichung der Abrundung: Bei der 
Aufteilung einer Gesamtschuld wird 
der Betrag künftig nicht mehr vorher 
abgerundet. 

• Entschädigung für Vorlagepflicht: Die 
Entschädigung nach dem Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz, die 
bisher nur Auskunftspflichtige und 
Sachverständige für ihre Dienste an die 
Finanzverwaltung auf Antrag erhalten 
haben, steht jetzt auch Vorlagepflich-
tigen zu, die das Finanzamt zu Beweis-
zwecken zur Vorlage von Urkunden, 
Geschäftsunterlagen und anderen Auf-
zeichnungen aufgefordert hat. 

• Feuerschutzsteuer: Die Anmeldung 
der Feuerschutzsteuer kann künftig 
auch elektronisch abgegeben werden. 

• Gebietszusammenschlüsse: Bei der 
Grunderwerbsteuer gilt künftig eine 
Steuerbefreiung für Zusammenschlüsse 
und Eingliederungen von Kommunen . 

 


